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 Veröffentlicht am 12.12.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §34;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1989, 212;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 84/14/0200 E 21. Mai 1985 RS 3

Stammrechtssatz

Es besteht keine sittliche Verp;ichtung eines Steuerp;ichtigen zur Übernahme einer Bürgschaft für Schulden, die ein

Angehöriger leichtfertig (ohne besondere Notwendigkeit) eingegangen ist.
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